
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RUHWALD WARTAU    
IN GRETSCHINS 
Die letzte Ruhestätte im Wald 
Die Alternative zur herkömmlichen Grabstätte 
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Sinn und Gründe 
Die Zeiten ändern sich… 
Galt früher das traditionelle Begräbnis, haben immer mehr 
Menschen der heutigen Zeit andere Vorstellungen über 
ihre Ruhestätte. Mit dem Wald für Aschenbeisetzungen 
wird eine Alternative zur Urnenbestattung in den Fried-
höfen angeboten. Die natürliche Umgebung des Waldes 
ist gleichzeitig Grab und Grabmal. Wer sich für eine 
Aschenbeisetzung im Wald entscheidet, sucht die Ruhe 
des Waldes. Die politische Gemeinde Wartau bietet seit 
2011 für Aschenbeisetzungen Standorte im Ruhwald in 
Gretschins an. 
 

Bestattungsart und Anspruch 
Da nur die Asche der Verstorbenen beigesetzt wird, ist die Kremation als Bestattungsart zwingend. 
Die Aschenbeisetzung steht allen offen. 

 

Bestattungsort 
Der Ruhwald befindet sich auf 600 m. ü. M. in Gretschins. Der Wald 
steht auf einer einzigartigen Kuppe über dem Tal. Den Wald prägen 
Bergfichten verschiedenen Alters. In den Jungbeständen sind 
Bergahorne, Buchen und Birken beigemischt. Die Bestattungsbäume 
und -steine sind zu Fuss ab dem öffentlichen Parkplatz Gretschins in 
max. 5 Min. zu erreichen. Der Wald ist durchsetzt mit natürlichen 
Pfaden. Je nach Wetter ist die Zugänglichkeit erschwert (Schnee 
etc.) und für Leute mit Gehbehinderungen nicht optimal (siehe 
Übersichtsplan). Die Bestattungsorte sind von aussen nicht als 
Begräbnisplätze erkennbar. 
 

Beisetzung 
Am Beisetzungstag ist es möglich, an der Stelle im Wald, wo die Asche beigesetzt wird, eine 
individuelle Abschiedsfeier abzuhalten. Diese kann mit oder ohne Pfarrer / Pfarrerin gestaltet 
werden. Die Asche wird durch die Angehörigen selber oder durch Mitarbeiter der Gemeinde beim 
Familien- und Gemeinschaftsbaum beigesetzt. Die Öffnung kann durch die politische Gemeinde 
Wartau vorbereitet werden. Die Asche soll so beigesetzt sein, dass auf dem Waldboden keine Asche 
ersichtlich ist.  
 

Familienbaum / Baum für Einzelperson 
Ein Familienbaum wird gemietet und ist bestimmt für eine Familie, die auch nach dem Tode im Wald 
vereint bleiben möchte. Die Mitarbeitenden der politischen Gemeinde Wartau helfen, einen 
geeigneten Familienbau zu finden. Beim Familienbaum können gemäss Mietvertrag 
Familienmitglieder im Waldboden beigesetzt werden. Auch Einzelpersonen können einen Baum 
mieten. Auch hier kann der gesamte Wald als Grabstätte dienen. Der gewählte Familienbaum bildet 
das Grabmal. Eine diskrete Bezeichnung des Standortes gemäss Vorgaben ist wünschenswert. 
Durch einen entsprechenden Plan ist es den Angehörigen möglich, den Baum später auch wieder 
zu finden. Im Zweifelsfall lässt er sich mit unseren Unterlagen jederzeit mit Sicherheit bestimmen. 
Die Politische Gemeinde Wartau verzichtet während der Mietdauer auf die Nutzung der 
ausgewählten Bäume. 
Sollten Naturereignisse wie Sturm, Blitz oder Käferbefall den reservierten Baum zum Aussterben 
bringen, so besteht Anspruch auf einen neuen Baum während der Zeitdauer des Vertrages. 
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Gemeinschaftsbaum 
Dabei handelt es sich um einen Baum, bei welchem 
Urnenaschen von mehreren Menschen, die sich nicht 
gekannt haben müssen, im Waldboden beigesetzt werden 
können. Die politische Gemeinde Wartau verzichtet auf 
die Nutzung der Gemeinschaftsbäume. Die Beisetzungen 
erfolgen nach einem vorgegebenen Belegungsmuster. Die 
Stellen der erfolgten Aschenbeisetzungen werden von uns 
auf einem Plan genau festgehalten. Damit garantieren wir, 
dass an der genau gleichen Stelle kein zweites Mal eine 
Urnenasche beigesetzt wird. Der gesamte Wald für 
Aschenbeisetzungen bildet eine grosszügige, natürliche 
Grabstätte. Der Gemeinschaftsbaum bildet das Grabmal. 
Der Baum erhält keinerlei Beschriftung oder Markierung. 
Mit Hilfe eines Planes, der abgegeben wird, ist er jedoch 
einfach zu finden. 

 

Familienstein / Stein für Einzelpersonen 
Ein Stein wird gemietet und ist bestimmt für eine Familie, die auch nach dem Tode in der Natur 
vereint bleiben möchte. Die Mietarbeiter der politischen Gemeinde Wartau helfen, einen geeigneten 
Familienstein zu finden. Beim Familienstein können gemäss Mietvertrag die Urnen von 
Familienmitgliedern im Waldboden beigesetzt werden. Auch Einzelpersonen können einen Stein 
mieten. Der Mietvertrag hängt vom ausgewählten Stein ab. 
 

Mietdauer / Mieten / Ruhefrist 
Eine Reservation im Voraus ist möglich. Der Mietvertrag beginnt am Reservationsdatum und endet 
frühestens 10 Jahre nach der letzten Beisetzung beim entsprechenden Grabmal. Eine Ruhefrist von 
mindestens 10 Jahren ist somit sichergestellt. Vertragsverlängerungen sind möglich. Eine 
Umbettung der Asche ist nicht möglich. Die Mieten richten sich nach der Tarifliste. 

 
Grabschmuck 
Der Wald für Aschenbeisetzungen ist in seiner Eigenheit als Naturraum zu erhalten und soll sich 
gestalterisch nicht vom umgebenden Wald unterscheiden. Die forstrechtliche Bewilligung enthält 
folgende Auflagen: Nicht erlaubt sind neue Wege, Parkplätze, Blumen, Fotos oder sonstiger 
Schmuck. Das freie Betretungsrecht des Waldes darf nicht eingeschränkt werden. 

 
Waldpflege 
Die Pflege des Waldes erfolgt nach denselben Prinzipien wie bei den umliegenden Wäldern. Dabei 
gelten die Grundregeln des naturnahen Waldbaus. 

 
Sicherheit 
Aschenbeisetzungen finden in freier Waldnatur statt. Das Sicherheitsrisiko von herunterfallenden 
Ästen kann im Wald nie ganz ausgeschlossen werden. Bei Sturm ist der Wald nicht zu betreten. Bei 
ungünstigen Wetterverhältnissen müssen Beisetzungen durch das zuständige Personal abgesagt 
werden. Die politische Gemeinde Wartau lehnt jegliche Haftung bei Unfällen ab. 
 

Auskünfte 
Weitere Auskünfte zum Wald für Aschenbeisetzungen erhalten Sie unter der Telefonnummer  
058 228 20 54, Bestattungsamt Wartau, Rathaus, Poststrasse 51, 9478 Azmoos  
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Talon für Rücksendung 
 

Ich habe Interesse 
 
Name: ____________________________  
 

Vorname: ____________________________ 
 

Strasse: ____________________________  
 

PLZ / Ort: ____________________________ 
 

Telefon: ____________________________  
 

E-Mail: ____________________________ 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen: 
 

 Bildserie zu den Bestattungsorten 
 

 Unterlagen für Vorvertrag 
 

 Besichtigung vor Ort 
 

 ____________________________ 
 
Sie können uns auch anrufen oder ein E-Mail 
senden. 
 
 
 
Kontaktadresse für weitere Auskünfte: 

Gemeindeverwaltung Wartau  
Bestattungsamt 
Rathaus  
Poststrasse 52, 9478 Azmoos  
Telefon 058 228 20 50  
Fax 058 228 20 88 
E-Mail info@wartau.ch 


